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Jahresbericht 2019 über den Bürgschaftsfonds des Kantons Schwyz 

Bericht und Antrag an den Kantonsrat 

 

 

Die zuständige kantonsrätliche Aufsichtskommission für die Schwyzer Kantonalbank (KRAK) hat ihre 

Aufgaben gemäss § 12b des Gesetzes über den Bürgschaftsfonds des Kanton Schwyz Schwyzer 

Kantonalbank vom 17. Mai 1972, SRSZ 322.110, an mehreren ordentlichen Sitzungen wahrgenom-

men. 

 

Bericht zum Jahresbericht 2019 des Bürgschaftsfonds des Kantons Schwyz 

Die KRAK hat vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis genommen und den Jahresbericht 2019 be-

handelt. Die Organe des Bürgschaftsfonds haben die erforderlichen Auskünfte erteilt. Gemäss Beur-

teilung der KRAK ergeben sich daraus keine Anträge, die zur Wahrnehmung der Oberaufsicht erfor-

derlich wären. 

 

Antrag 

Die KRAK beantragt dem Kantonsrat, den Jahresbericht 2019 über den Bürgschaftsfonds des Kan-

tons Schwyz zu genehmigen. 

 

Die KRAK dankt den Organen und den Mitarbeitenden der Schwyzer Kantonalbank für die konstan-

ten und sehr guten Ergebnisse. 

 

Im Namen der Aufsichtskommission für die Schwyzer Kantonalbank 

Der Präsident: 

 

 

 

 

KR Dr. Alexander Lacher, Pfäffikon 


